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ſprechen; dann ſollen von Zeit ʒu Zeit erſcheinende efte ber den ang
der Studien orientieren.

Dr Ehrhards vorliegendes Werk iſt f.  ür alle, welche ſich f  ir die alte
chriſtliche Literatur intereſſieren, von nun eine unentbehrliche Ergänzung
3u jeder Patrologie und Dogmengeſchichte. Möge eS ſeinen Zweck vollkommen
erreichen und rech viel dazu beitragen, daſs die patriſtiſchen Studien auch
katholiſcherſeits jene eingehende eachtung finden, in welcher Uns bisher die
proteſtantiſche Forſchung leider voraus iſt Möchte e8 zuglei als porn dienen
für Fachmänner In anderen Theilen theologiſchen Wiſſens, ähnliche überſichtliche
Zuſammenſtellungen der neueſten Forſchungsergebniſſe zu veröffentlichen.

Wien. und ofkaplan Msgr. Fiſcher-Colbrie.
6 Das Kirchenpatronatsrecht und ſeine Entwicklung uUn

Oeſterreich In zwei Abtheilungen bearbeitet von Dr Ludwig Wahr
mund, Profeſſor der E in Czernowitz. Erſte Abtheilung: Die kirch
liche Rechtsentwicklung. Wien. 1894 fre Hölder, Hof und Univerſitäts⸗
Buchhändler. XII und 184 Preis 2.— 4. —

Das vorliegende Buch iſt die erſte Abtheilung einer eingehenderen Arbeit,
uin welcher das Kirchenpatronatsrecht tun Oeſterreich weniger nach ſeiner theo
retiſch-dogmatiſchen Seite, als in ſeiner geſchichtlichen Entwicklung und zwar

der Hand der zur Veröffentlichung gelangten rtunden dargeſtellt werden ſoll
ieſe jetzt herausgegebene er Abtheilung enthält die kirchenrechtliche
Entwicklung des Patronates, die zweite ſoll päter die ſtaatsrechtliche
Entwicklung desſelben In den gegenwärtig Unter der öſterreichiſchen Krone
vereinigten Ländern behandeln. Die er Abtheilung erfällt un vier Capitel.
Das erſte Capitel behandelt das Privateigenthum an Kirchen; das zweite:
Charakter und Conſequenzen der kirchlichen Reaction das Privateigenthum
Aau Kirchen; das dritte: Laienpatronat und das vierte geiſtliches Patronat
Uund Incorporation.

(ber eine Abſich äußert ich der erfaſſer un der Vorrede folgendermaßen:FIn erſter Linie Ucht die nachfolgende Darſtellung un Unmittelbarer Fühlung
mit dem Leben 3u leiben Nicht etwa, Aun Qu dieſem Wege mit Bezug auf die
allgemeine Entwicklung des Patronatinſtitutes einſchneidenden meuen Reſultaten

gelangen, ſind 10 doch die Hauptzüge derſelben von der modernen, rechts  —hiſtoriſchen orſchung ereits öllig klargelegt. Sondern ielmehr, um alle
arakteriſtiſchen Einzelheiten jener Entwicklung, ſowohl in threm Zuſammenhangeuntereinander, als auch mit verwandten Rechtsverhältniſſen, innerhalb eines be
ſtimmten Forſchungsgebietes quellenmäßig aufzuklären und hierdurch nicht bloßein greifbares Bild der Vergangenheit ù entwerfen, ſondern auch den Blick aufdie Bedürfniſſe der Gegenwart U lenken, ohne deren gründliche Kenntnis geſetzgeberiſche Reformen, Vte ſie gerade die neuere Zeit chon mehrfach dem Patronateun Ausſicht geſtellt, kaum jemals von Erfolg begleitet ſein können.“

ieſe Abſicht hat der Verfaſſer vollſtändig erreicht. Mit großem Fleiße
hat EL das umfangreiche Urkundenmaterial durchgearbeitet und durch zahl⸗
reiche Quellencitate dem Leſer die eigene Beurtheilung der aus ihnen 9e·
ſchöpften Reſultate möglich gemacht. Man ird nicht immer mit den Schlüſſen
des Verfaſſers übereinſtimmen können, aber man muſs auch zugeſtehen, daſs
ES bei derartigen Unterſuchungen recht ſchwer iſt, aus den vielen oft 0 ver.
ſchieden geſtalteten Einzelfällen allgemeine, zuverläſſige Schlüſſe abzuleiten.
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Nicht 5 billigen ſind einige hie und da eingeſtreute Bemerkungen, die
gar nicht zur 2—  ache gehören 105 heißt * „Man ird nicht überſehen
dürfen, daſs derartige Verhältniſſe mit den Rechtsanſchauungen des Volkes kaum
m beſonderem Widerſpruche ſtanden. Einer Zeit, welche beiſpielsweiſe von dem
Glauben durchdrungen war, daſs auch das ſchwerſte Vergehen urch
reiche Geſchenke geſühn werden, daſs man ſich die Fürbitte der Heiligen und
einen Platz IM Jenſeits gerade ſo kaufen könne, wie eine Hufe Landes, einer
ſolchen Zeit lag das Greifbare, das Materielle all' Uberall Iim Vordergrunde;
da Spirituelle erſchien etwa wie eine Pertinenz desſelben, beides Urde ohne
Scheidung 8 privatrechtlichen Geſichtspunkten betrachtet, und damit auch ſeine
ungetheilte Uebertragung uim Wege eines privatrechtlichen Schenkungsactes für
vollkommen zuläſſig gehalten“. Das in die landläufigen proteſtantiſchen An
ſchauungen, die immer wieder mit apodiktiſcher Gewiſsheit vorgetragen werden,
ber darum nicht weniger falſch In Wenn 8 Im Buche Daniel El
„Kaufe dich los von deinen Sünden Urch Almoſen, von deinen Miſſethaten durch
Barmherzigkeit gegen die Armen“, hat der Prophet wohl auch nach der Anſicht
des Verfaſſer

8 gelehrt, man „könne das werſte ergehen durch
reiche Geſchenke ſühnen

40 und wenn der Heiland ſelber ſagt „Machet euch Freunde
mit dem ungerechten Mammon“, und wenn bei Matth 2 2 34 die Er
langung der ewigen Seligkeit davon abhängig macht, ob erke der QATm  2
herzigkeit die Hungrigen ſpeiſen 2c.), die doch wohl eld koſten, geü ehr

wohl auch nach Uſi unſeres Verfaſſers, daſs 5„man ſich die Fürbitte der
Heiligen und einen Platz Im Jenſeits gerade ſo kaufen könne, wie eine Hufe
Landes“. Uch fielen miu einzelne Ausdrücke auf, die wenigſtens in Deutſch⸗
land nicht gebräuchlich ſind So heißt * 115 „was infach die Uebertragung
einer Sache zur änze und un threm vollen Umfange darthun ſoll 0 S 133
„welcher eine Entfremdung dem urſprünglichen Specialzwecke bedeutet;“
„die Klöſter hatten ermöge des beſonderen Vermögenswertes der eigenthüm⸗
lichen Kirchen, 0 der V ihrem Eigenthume ſtehenden Kir en;“ 218
„des enth m riſ N Inſtitutes“,0 des eigenthumsberechtigten Inſtitutes.

Düſſeldorf rofeſſor Dir Lingen
Geſchichte des eorgianums un München. Feſtſchrift

2  jährigen Jubiläum von Dr ndrea Schmid, Director des
Georgianums, 0. D. Univerſitäts-Profeſſor, erzbiſchöfl geiſtl. 0 Mit
100 Abbildungen und Vignetten. Puſtet Regensburg. 1894 Ger 8

und 412 S Preis M 3.50 2.17
Die ttt. iſt darüber einig, daſs vorliegende Schrift muſtergiltig iſt,

nich Qs ihr äußeres Gewand, ondern auch was die Auswahl und
Eintheilung des Stoffes und die Form der Darſtellung etri Unſere
icht kann eS darum hier nicht ſein, Kritil zu verſuchen, ſondern die
Leſer dieſer vielverbreiteten Zeitſchrift mit dem Inhalte eines erkes ekannt
zu machen, das zwar zuvörderſt häusliches Intereſſe hat, aneben aber auch
einer allgemeineren cultur⸗ und kirchenhiſtoriſchen Bedeutung keineswegs
n  ehr

Zweiundzwanzig Jahre, nachdem die Univerſität Ingolſtadt Ir  8 Leben
Georg der Reiche von Bayern⸗Landshutgetreten war gründete

tudierende der Theologie. Die StiftungsurkundeIngolſtadt eine Burſe für eilf
iſt 8 2 Im Wortlaute abgedruckt. In der Folgezeit kamen lele Stiftungen
von Freiplätzen und Beneficien hinzu, über das Nothwendige ebenfalls aus
den Urkunden mitgetheilt ird Als gegen Ende des und U nfang des

Jahrhunderts ˙o manches Ite zuſammenbrach, wurden noch weitere Stiftungs⸗
Vermögen und Inſtitute mit dem urſprünglichen Collegium vereinigt. Von
Anfang an mit der Univerſität verbunden, theilte das Georgianum auch
äußerlich die Geſchicke der letzteren, indem 5 mit ihr 1800 von Ingolſtadt nach


